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. . Borfchrrfte«.
m  An ^ Mofatoetcieb der Personen, die fremde Rechtsangehe-
genhAten und:bei Behörde» wahrzunehmende Geschäfte bewegen,
oder Atk ÄM Lermögensverhättnisse oder per,onlrche Anĝ ie-

i- » ~« genheiten Auskunft erteilen.

^HF 'GunLH ^ .4 38 Abs. 3 der Gewerbeordnungbestimme
"^ 'I .d ^ ^ftrinde 'Mechtsangelfigenheitenund bei Behörden
wähtzunehmenVE Mschäfte, insbesondere die MsApnn- öa-
rnnfWch -bezicheirder fchrisMcher Aussähe gewerbsmatzig Se-
bestM -ftö-3ö Alfti Z^dch- Gewerbeordnung) ist berpfmchtet, e,n
idAckLfKbEZnTch'dWrDeLaefügten Muster zu fuhren. _

■?ifl Las BuchM ^ daNÄHast gebunden und m,t sortraufencen
Seitenzahl« ! bEheittsetur ' e? ist, bevor eS ut Gebrauch genom
men 'witdAmn AS . yrtsKMeibehörde des gewerblichen Are-
deLafsunqsdftes unter Ketzl̂ bignng der Seitenzahl abzustem
peO,'' JncheO HüchM>ürscn weder Rasuren borgenonrmen noch
LNUwMNgech' niHsÄlich ' ' Mnftcht werden. Auch dars das
MMEWnS dxHür RüvMfKwahrung borge,chrrebenen Zeit
(ftMZ9xwbdLr Kilrz noch tzikchejse vernichtet werden.

3 * Jw -rW ^GMästsbüch -sindsafte ,christlichen und wund.
kicheR-WÄMMüstragLiiS KaHe, des Tages, an dem ,,r ciit-
a^ ftB Bl 'rd« Merbenfchsge. LdSU iKngangs unter ^.raaufender
Rmnwer E KiÄköZiK deujscher..Sprache und >n deutzchnni
oK ^ MiAez sS 'chrGeilGne vollständig einzutragen.

v ® ip zur EdLef>G »tzF »es AeschästSaiistrags vorgenmnme-
n«F ÄnzeGen MMGaÄdluMÄ ! sind im Lause de« Tages
aK weÄM 'M tzrKetwWMen- nKrden̂ zu ^ merkey. Smd
MidäKn ^ angKiK .hso, tzenüK m  kurzer Hintoer« in den
^■ütirtcn̂ Zf*-*$l s4 o ^ ^  jr

L. %i£ 'ch ' Berftilh ddöKben̂ Gschäftsauftrags eingehenden
WMiAn ÄWsfe und Austzikz- und d.e späterhin vorge-
mc'üen Mnzevhandlungen sind nacht unter einer besondere^
RummerM HÄpfe/ti »# » '"ndecn ,m unmittel.-
baren HrMtzAaZ M 'SAndG « . des ersten Auftrags
unter. dMK >FnM !WlKrAlG-KeNchntẑ >VKutragW . Lu dem
d'wests? ist GesKäftsaüfträchti'. dirsftT A'ft. r Ab,, l begeich-
neten^ UMNWDchMM ^ 3 °lch- Nachtragungen
oichn LU haücw iMweist M ÄE Nanm ,Väter a.s unzui-.
ItiSSI .dK festeren MMzuchtz , unter Be,begast
tung ÄtzÄsbeMM .GAuOL -W A'ZE - -.-che vnrsnnehmen
urch djcH LÄke K ^ RHersgen HrZstMr unter „Bemet <

b-nkN dk Erledigung des Ge.
sttRstMiKmi!« Kste Reibe porft'HtAethtMÄ'-ipgen. erioider., m«.
bewuder̂ hßisPü.'Mscherlret»knKist SrLsHlftsxegu.ierungen, -der-
nLcnsärKMimI ^ und Men Borlu^ chisäu,' ! o-n '" >d ,o.
iS SinLaauna ^ es^ AuftraW SiZdas Äe,chn,.sbuch

S^ Hr^ n̂ ckd « ame Lwnd und
s Ä» 0. .J*

. . . - ' -
Auftrags , der Wertgegenstandund die Nnmm.r des Ge>chaflS»
buchs anzugeben. „ . m . ,

5 chn das Geschäftsbuch sind auch alle von den» Gewerbe^
treibenden auf Grund des Gewerbeauftrags für den Auftrag-
ae'ber oder für einen Dritten in Empfang genommenen Geister
Wertpapiere (Aktien. Gesellschaftsanteile, Llinsscheine, Schecks.
Lose ufto.y, Wechsel-, Hypotheken- Schuld- und sonstige Urkunden,
sowie andere Wertgegenständecinzutragen.

Tie Eintragmyen sind unmittelbar Emp,ang und bet
Wiederausgabe zu bewirken. Gelder find nach ihreia Gesamt¬
beträge anzugeben. Die Wertpapiere, tlrkunoen und sonstige
Wertgegenstände sind einzeln unter Angabe des Geldwerts aus-
zuführen und so zu bezeichnen, das; sie von auderei, gle-chen
Gegenständen unterschieden werden können.

Die empfangenen Gelder, Wertpapiere, Wechsel-, Hgpoche-
ten Schuld- und andere Urkunden sind in einem besonderen
Behältnis auszubewastreu. Gibt der Gewerbetreibende bteuu,
ben einem Dritten in Verwahr,mg, so ist die.- unter -raraegung
de-- Sachverhalts und unter Bezeichnung des Verwahrers in
Spalte /„-BemMkiMgem" zu r»ermerke,n.r Ter Gewerberreb-
lende Hai hiervon den Auftraggeber sofort zu benachrlchtigdi,.

6. Für die ordnungsmäßige Führung des Ge,chastsbnche->
sowie der Handakten ist der Gewerbetreibende auch dann persöir-
li chverantwortlich, wenn er sie einem Tritten iibertragen hat

Geschäftsbücher, die nicht mehr benutzt Werben sollen, sind
unter Angabe des Datums abzuschließen, der Oclspolizeibehörde
üu-  Bestätigung des Abschlusses vorzuleg-n und zehn Iahce auk-
subewahren. Mi«, -dem Abschluß dürfen weitere Eintragungen
in die Geschäftsbücher nicht mehr gemacht werden.

7. ->edes Schriftstück, das der Gewerbetreireudc in Verfolg
eines Geschäftsniiftragsan Behörden oder Privatpersonen rich¬
tet. muß auf der ersten Seite oben links am Rande mit seinem
Namen seiner Wohnung (Geschäftshokal) und der la, senden
Nftmmer des Auftrags im. GeUsäftsbuchc v ;rseoen sein.
Die-- gilt auch für Eingaben an Behörden die er durch den Auf-
traageber oder durch Tritte aussetzen, schreioen oder mitecschrer-
ben läßt . Solche Schriftstücke gelten insoweit als eigene schritt-
stücke des beaufttagten Gewerbetreibenden, ars sic ostenslchtitch
strafbaren Inhalt haben.

8. Die Gewerbetreibende» haben jeden Weichsel des Ga-
schäftslokales binnen einer Woche der Ortspo izeibehörde an,

auzeigcn̂ ^ Pg^ -xjhehörde und ihre Organe könuru von dem
Geschäftsbetriebe Kenntnis nehmen und zu die-em Zwecke die für
den Betrieb bestimmten Räume jederzett betrete,, und dort dre
Geschäftsbücher, sowie die Handakten cinfehen. Sie können auch
verlangen daß diese Bücher und Schriftstücke.ui Tienftraume
tev Polizeibehörde borgeiegt werden und daß ihnen über des»!
GeschäftsbetriebAuskunft erteilt wird.

Dasselbe gilt wenn der Geschäftsbetriebeingestellt wird,
Tie Handakten find gleichfalls zehn Jahre lang auszubewahren,
sofern sie nicht dem Aufttaggeber auf Verlangen auszuhändigcn

'" “ lO. Tie vorstehenden Bestimmungen finden auf Personen,
die über persönliche Angelegenheiten oder VermögenSverhält-
nisle oewerbsmäßig Auskunft erteilen, - mit Ausnahme der
sogenannten Korrespondenten (auswärtige Geschäftsleute) der
kaiismänntschen Auskunftsbüros entsprechende Anwendung.
Diesen Gewerbetreibenden ist die Führung eine: besonderen
Geschäftsbuchs nach dem beigefügten Muster gestattet, in das alle
geheim zu haltenden Aufträge eingetragen iverden können. Das
Vorhandensein eines solchen geheimenen Geschäftsbuches ist imter
dem Deckel des Geschäftsbuches zu vermerken.
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rafiiateU von WolneicbetteUien 'bf'.n %uStun \t ^ -teilen llawmaw ^
nisckc Auskunftsbüros) - inden nur « or,chrqtrn unter
visier 8 Anwendung. Tie Ortspvlizeibehöcde rann rinzetn.
dieser gewerbetreibendenvon der Verpflichtung zur Anzeige des

Geschäftsbuch.

.VI rsÄ «. -SioiVS ^ Ätbew . tx « * n om i . w » « » ' '" “ " ciSiswaL
W-Ô aale ln ftralt . Ind ole W*t>et Hox5^ 53 » cne
tiiiAet GeV»- und Urkundenbücher ouigrbrnuchl werden durien.

Berlin 12 5. 20.
Ter Minister ftir .Handel und Gewerbe.
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%9lr. 10248. II. Tier .den 28 August 1920.
A„ die Magistrate in Diez, Nassau, Bad Ems und

die Herren Bürgermeister der Landgemeindendes Kreises.
Betrifft : Kartofselversorgung.

Mit dem 15. d. Js . hört die öffentlich e B e * i r U-
schaftuna der Kartoffel  auf . Damit entsällr auch die
Verpflichtung des Kommunalverbandes , die Bevölkerung mit
einer bestimmten Menge Kartoffeln Me
Verbraucher hat wie fruher d a - Re cht un d di e
Pflicht feinen K artoffelb edar , z u de cken wie
und wo er wil.  Wllt damit die rechtliche Verpflichtung des
Kreises für eine rechtzeitige Eindeckung des Beracss der Boi
völkeruna zu sorgen, fort , so glaubt er doch im Jn . ereffe de.
Sicherstellung der Versorgung , seine vermittelnd - Tätigkeit aua>
weiterhin einseben zu müssen. Desharb har er E .t dec Kr- rs-
banernfchaft die Vereinbarung getroffen, daß ^ eft ü»ch ftut
allen Kräften ftir eine Sicherstellung des S . rtoffe beoarfS ,m
die Kreisbevölkerung innerhalb de-.- Kreises cinsetzt. Ich erm-
vsehle nunmehr den Städten und Bedarfsgemeinden die Be¬
völkerung sofort hierauf hinzuweifen ^ M die Emdenungibres Bedarfs bei den Erzeugern anzuempfehben . Ta .mmcru
hin damit gerechnet werden muß , daß ein Teils oer Bevölkerung
nickt in der Lage fein wird , den Kartoffehbeoarf au>zukauf«n
und einzukeüer-n' so müssen für diese zechst die Gememden
die Versorgungsvermittlkung ubernvvmen ^ ch stelle daher
anheim bis zum 1». September 1920 den B « srr der nicht vev-
foraten ' Familien , soweit die,e Anspruch ans dre Vermfttlungs-
tätigkeit der Gemeinde erheben , festzuftellen und h'.crher am-
maeben Ter Kreis würde alsdann unter Mft !u»rkung der
Kreisbauernschast den Bedarfsgemeinden dre Lmferbezirke -,u>q
weifen Aufgabe der Gemeinden wird es sein, die K '.rtoffestr
dorr nröqlichst schon bei der Ernte zu ersagen und den Erw-
wahnem zuzufüAen oder wo eS nötig ist. in eigene Lagerung

zu nehmen . ^ er Landrat I . V. : Scheuern.

I .- Rr . II . 10 246. D i e z , den 23. August 1920.
Betrifft : Brotkartenausgabe.

Tie Gültigkeit der Brotkarten für die heit vom 9. August
bis 5. September 1920 läuft am 5. September 1̂920 ab . Tre
neuen Brotkarten , die für dir Beit vom 6. L .pt-moer or»
3 Oktober 1920 Gültigkeit haben , und im übrigen einen unver¬
änderten Abdruck der vorigen Ausgabe dacstellen , werden den
Gemeinden rechtzeitig durch die Druckerei zugehen.

Tic alten bis 5. September noch nicht verwendeten Brot¬
karten verlieren alsdann ihre Gültigkeit . Ter ilmtaufch der
alten Brotkarten gegen neue hat in den Tagrn vom ul . Angn,r
pis 4. September 1920 zu erfolgen.

Tie dieserhakb von der Ortspolizribehürde erlassenen Vor¬
schriften sind genau zu beachten, damft ftch der Umtausch ufriu
all glatt vollzieht.

Ter Vorsitzende des Kreisausfchuffes I . B . Scheuem.

-Rr 10179 . II . Diez,  den 20. August 1920.
die Herren Bürgermeister der Landgemeinden

Betrifft : Zahlung von Kriegsfamilienunterftützungen.
Tie monatlichen Anzeigen über die nock. zur Auszahlung

kommenden Kriegsfamilienunterstutzungengehen von Mona, zu
Sonatä ist zu berichten, was noch gezahlt

wird unter Angabe der Namen , der Familien , welcher Betrag aus
iede einzelne Familie entfällt und warum noch gezahlt wird
ob ver Mann gefallen . vermiß0oder noch kriegsgefangen ist.

In den -Zn beiden Fällen ist anzugeb -n. ob Renrenan-
träge gestellt sind.

Fehlanzeige ist erforderlich,
Ter Vorsitzende des Kreisausiihuffes I . D. : Scheuern.

I . Nr 462. Diez,  den 27. August 1920.
An vir Magistrate in Diez, Rastan , Bad Ems u,rd

die Herren Bürgermeister ver besetzte« Landge-
meinSen ves Kreises.

Tie Rheinarmee läßt mitteiten , daß der Verpflegungssatz
iür Pferde , die an Gemeinden , Private usw. abgegeben Werves,
ab 20 d. Mts . bis auf weiteres auf Mk . 16,,>! pro Pserd und
Tag - bisher Mk. 8 — beträgt.

Sollten Personen unter diesen Bedingungen Pserve ge¬
liehen haben , so bitte ich. sie hiervon zu benachrichtigen.

Der Landrat I . V Scheu '.nt-

Diez,  den 27. August 1920.
Bekanntmachung.

Tie Maul - und Klauenseuche in den Gemeinden Allenvorf.
Pcrghaufen , Dörsdorf , Eisighofen , Herold , Lberfifchbach: Erges¬
hausen und Reckenroth ist erloschen. ,

Tie s. 3t. angeordneten operrmaßnahmen werden auff-
gehoben. ^  Landrat I . B Scheuern-

Bekanntmachung.
Anstelle des bisherigen Vorsitzenden de? Bezirks -Lchtich-

tungsausfchnffes in Wiesbaden und dessen Ttellvertrercrs . L°nd-
rickters Tr . Stiehl und Amtsgerichtsrats Henneubrgch hicrielbst
(ftcrgl Bekanntmachung vom 28. Juni 1920 im Reg .-Amtsblatt
Nr . 28, lsd. Nr . 568) werden berufen : .

1. als unparteiischer Bvrsitzcder:  Amtsg -rchtsrat
Hennendruch in Wiesbaden,

2. abS dessen Stellvertreter:  Amtsgrrichtsrat Lohr
in Wiesbaden.
W i^ s baden,  den 5. August 1920.

Der Regierungs -Präsident,

. . ^ .
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